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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Entwurf der Fortschreibung des Straßenreinigungsverzeichnisses zur 
Straßenreinigungssatzung; 
hier: Ausübung des Anhörungsrechtes gem. § 19 (4) der Hauptsatzung 

Beschlussorgan 
 

Gremium Datum 

 
Beschluss: 
 
Die Bezirksvertretung Porz empfiehlt dem Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes der 

Stadt Köln und dem Rat, die Änderung des Straßenverzeichnisses zur Straßenreinigungssatzung 

entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung zu beschließen. 

 

 
 

Bezirksvertretung 7 (Porz) 24.09.2013 



2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

    €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Der Betriebsausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln wurde darüber informiert, 

dass die Verwaltung den Entwurf der Fortschreibung des Straßenreinigungsverzeichnisses zum 

01.01.2014 den Bezirksvertretungen vorab zur Anhörung gem. § 19 Abs. 4 der Hauptsatzung 

zuleitet. 

 

Die Fortschreibung ist erforderlich, da inzwischen dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen 

mit Festlegung der Reinigungsverpflichtung in das Straßenreinigungsverzeichnis aufgenommen 

werden müssen. Andere Änderungen beruhen auf sonstigen fachlichen oder rechtlichen Tatbe-

ständen (z.B. Einziehungen und Umbenennungen von Straßen, Begrenzung der Reinigungspflicht 

außerhalb geschlossener Ortslagen, Änderungen der Straßenart). 

Aufgrund von Überprüfungen, Anregungen von Bezirksvertretungen, Bürgerämtern, Bürgern, 

Wohnungsgenossenschaften u.a. beabsichtigt die Verwaltung außerdem, Reinigungshäufigkeiten 

und Reinigungsverpflichtungen neu festzusetzen. 

 

Ein Teil der Änderungen sind ausschließlich redaktioneller Art und dienen der Klarstellung (Kenn-

ziffer 8). Diese haben daher keine Auswirkungen auf die Reinigungszuständigkeit oder –

häufigkeit. 

 

 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) 
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